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1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen



Grundprinzip der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie

NATURA 
2000

FFH-Gebiete
(Anh.I+II)

VS-Gebiete
(Anh.I, Art 4.2)

Artenschutz

FFH-Anh.IV-
Arten

europäische
Vogelarten

Erhalt der 
Biologischen Vielfalt in der EU

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

���� § 44 (1) BNatSchG:
Verbote:
- Fang, Tötung
- Störung
- Beeinträchtigungvon

Lebensstätten

���� Freistellung dernicht 
europäischgeschützten 
Arten bei Planungen und
Vorhaben



Anzahl in ha NRW

Schutzgebiete 
(NRW)

> 3.000 380.000 11,2 %

NATURA 2000
(NRW)

518 FFH-G
27 VSG

285.000 8,4 %

NSG (NRW) ca. 3.000 260.000 7,6 %

NSG (BUND) ca. 8.000 ca. 1,2 Mio. 3,3 %

NATURA 2000
in NRW
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Planungsrelevante Arten in NRW

� Naturschutzfachliche Auswahl derjenigen Arten, die im Sinne einer
Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind: 188 Arten

� FFH-Anhang-IV-Arten (54 Arten) 
� europäische Vogelarten (134 Arten)

� „nicht planungsrelevant“: 
� „Allerwelts-Vogelarten“ (günstiger Erhaltungszustand)
� keine Verbote nach § 44 (1) BNatSchG erfüllt!

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

� Bearbeitung nicht planungsrelevanter Arten …
… ggf. im Einzelfall klären (z.B. bedeutende lokale Populationen, 
Gefährdung im Naturraum)
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188 Planungsrelevante Arten in NRW
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Planungsrelevante Arten im Offenland

� Vögel z.B. Großer Brachvogel, Bekassine, Kiebitz, 
Rebhuhn, Wachtel, Steinkauz, Grauammer,
Feldlerche, Wiesenpieper, Braunkehlchen

� Säuger z.B. Feldhamster

� Amphibien z.B. Knoblauchkröte, Moorfrosch, Laubfrosch, 

� Reptilien z.B. Zauneidechse

� Insekten z.B. Ameisenbläulinge, Blauschillernder Feuerfalter

� Pflanzen z.B. Sumpf-Glanzkraut

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen



Artenschutzprüfung (ASP) nach §§ 44f BNatSchG
Stufe I:   Vorprüfung (Planungsrelevante Arten, Wir kfaktoren)
Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestän de (Vermeidung, Risikomanagement)

Stufe III:  Ausnahmeverfahren (§ 45 Abs. 7 BNatSchG)

* bei FFH-Anhang IV-Arten:  
„Bleibt Erhaltungszustand günstig?“
(Art. 16 FFH-RL)

2. Keine erhebliche Störung (EZ lokale Population)? 

3. Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sichergestellt?

3. Verschlechterung des    
Erhaltungszustandes?*

(Kompensatorische Maßnahmen)

1. Zwingende Gründe?

2. Keine Alternative?
nein

ja

z u l ä
s s i g

u n z u l ä s s i g

z u l ä
s s i g

ja

nein

ja

1. Keine vermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und
kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko?

nein

4. Keine Beeinträchtigung von Pflanzen/-standorten?

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen



Prüfprotokoll für ASP
� Entwicklung: LANUV/ LS NRW

� Vorteile:
���� einfache Bearbeitung der Fragen
���� schneller Überblick („ja/nein“)
���� hohe Rechtssicherheit

� 4 getrennte Bearbeitungsteile: 
� entsprechend der Zuständigkeiten:

- Antragsteller: A. und B.) 
- Landschaftsbehörde: C.) 
- Genehmigungsbehörde: D.) 

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen



� Verlust oder Entwertung von 
4 Steinkauz- Brutrevieren 

XX

X
X

ASP bei einer 
Straßenplanung

Verbot … erfüllt? Maßnahmen

1. Fang/Tötung NEIN NEIN

2. Störung JA Anlage neuer 
Lebensraum

3. Lebensstätten JA Anlage neuer 
Lebensraum

� Umsetzung von vorgezogenen   
Ausgleichsmaßnahmen

� dann kein Ausnahmeverfahren



Flächenanspruch des Artenschutzes

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

� Flächenanspruch individuell, je nach Art  
- Heidelerche: ~1 ha
- Großer Brachvogel: ~20ha

� Artenschutz: Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen …
… nicht im Sinne der 1:1-Regelung nach LG NRW!
… aber: möglichst nach dem Prinzip der Multifunktionalität (ELES)



� Wie sind die unbestimmten Rechtsbegriffe fachlich auszulegen ?

� Welche geschützten Arten gibt es in NRW ?

� Wo kommen die Arten in NRW vor ? 

� Was muss man über die Arten wissen ? 
(Biologie, Erhaltungszustand, Gefährdung, Schutz)

� Wie sind die Arten bei Planungen zu berücksichtigen ?

Viele Fragen ….

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW



1.) Verwaltungsvorschrift VV-Artenschutz
- Definition der unbestimmten Rechtsbegriffe 
- Festlegung von Ablauf und Inhalten einer ASP
- Klärung von Verfahrensfragen und Zuständigkeiten
- Einführung „Prüfprotokoll zur ASP“
� Veröffentlichung per Runderlass im April 2010

2.) FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“

� Internet:
www.naturschutz-fachinformationen-nrw.de/

artenschutz/de/start 
� LANUV-homepage:

� Infosysteme � Naturschutz  � Artenschutz

Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW
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3.) Broschüre „Geschützte Arten in Nordrhein- Westfalen

� MUNLV-homepage
� Naturschutz / Forsten  � Arten- und Biotopschutz
� Geschützte Arten

Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW



� Aufbereitung:  Steckbriefe, Gefährdung, Schutzziele, Literatur
� für alle planungsrelevanten Arten in NRW

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW
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� Ampelbewertung des Erhaltungszustandes in der    
biogeografischen Region (NRW)

� für alle planungsrelevanten Arten in NRW

(Jülich)

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW
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1.) „Gut abgrenzbare örtliche Vorkommen“
a.) Einzelvorkommen (z.B. Arten mit räumlich separierten Vorkommen)
b.) Schwerpunktvorkommen (lokale Dichtezentren)
c.) Vorkommen in Schutzgebieten

2.) „Weit verbreitete, flächige Vorkommen“
a.) Vorkommen in Gemeindegebiet (Vögel mit Aktionsraum <100 ha)
b.) Vorkommen in Kreisgebiet (Vögel mit Aktionsraum >100 ha)

Frage: Was ist eine „lokale Population“?

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW

� wenn keine besseren Daten verfügbar sind: Kreisgebiet



Abgrenzung von lokalen Populationen

� Populationsgrößen in den Kreisen/  
kreisfreien Städten in NRW

� für alle planungsrelevanten Arten
� im FIS „Geschützte Arten in NRW“

� „Download“

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW



3. Artenschutz und Landwirtschaft in NRW

Analyse: EU-weite Entwicklung

„Besonders dramatisch ist die 
Situation in der atlantischen Region,
wo die Bewertung für keinen der 
landwirtschaftlich geprägten 
Lebensraumtypen günstig ausfiel.“

(Bericht der EU-Kommission an das Europa-
parlament zum Zustand der Natur, Juli 2009) 



Analyse: Leitart Feldlerche - Bestandsentwicklung

� Gründe:
Intensive Landnutzung
Nahrungsmangel

3. Artenschutz und Landwirtschaft in NRW



3. Artenschutz und Landwirtschaft in NRW

Zielart: Großer Brachvogel im Münsterland
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3. Artenschutz und Landwirtschaft in NRW

Zielart: Wiesenweihe in der Hellwegbörde

���� Lebensraum:  Gehölzarme Bördelandschaften
Ackerbruten v.a. in Wintergetreide

���� ab 1993 gezielter Horstschutz



3. Artenschutz und Landwirtschaft in NRW

Förderkulisse für Acker-Lebensgemeinschaften
Geförderte Maßnahmen:
- Stehenlassen von Stoppeln
- Ernteverzicht von Getreide
- Doppelter Reihenabstand 
- Verzicht auf Insektizide inkl.
Rodentizide

- Anlage von Ackerstreifen/
Parzellen durch: 
a.) Selbstbegrünung
b.) Einsaat mit z.B. Luzerne



1.) Strenges Schutzsystem gilt nur für „planungsrelevante Arten“.

2.) Eingriffe sollten durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen unterhalb der 
Erheblichkeitsschwelle für artenschutzrechtliche Verbote bleiben 
(d.h. kein Ausnahmeverfahren).

3.) Umfangreiche Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW 
(VV-Artenschutz, Fachinformationssysteme im Internet).

Zusammenfassung

4. Ausblick

4.  Intensivierung des Vertragsnaturschutzes und Ausb au des 
Biotopverbundes in der Agrarlandschaft

5.  Artenschutz verzögert keine Planungen, wenn recht liche 
Anforderungen beachtet werden





� „Ampel-Bewertungsverfahren“ (FFH-Berichtspflicht) 
in 3 Bewertungsstufen: 

���� 1. atlantische Region (Tiefland)
2. kontinentale Region (Bergland)

���� 4 Kriterien: Verbreitungsgebiet
Population
Lebensraum
Zukuftsaussichten

günstig
(‘grün’)

ungünstig/ 
unzureichend

(‘gelb’)

ungünstig/
schlecht

(‘rot’)

Erhaltungszustand in der biogeografischen Region 
(Bundesland)

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW



� „ABC-Bewertungsverfahren“
- 3 Teilkriterien:

1. Habitatqualität 
2. Zustand der Population
3. Beeinträchtigungen

- in 3 Bewertungsstufen:
A: hervorragend (= günstig) 
B: gut (= günstig)
C: mittel bis schlecht   (= ungünstig)

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW

Bewertung von lokalen Populationen

� für alle planungsrelevanten Arten
� im FIS „Geschützte Arten in NRW“

� auf den Artseiten � „Kartierung“



4.) Infosystem „Fundortkataster @LINFOS“

� Landesverwaltungsnetz
� Geoserver  � Liste der GIS-Dienste
� @LINFOS

� Intranet (LDS): 
http://geoserver.lds.nrw.de/home
http://geoserver.lds.nrw.de/home/

� Internet (mit Passwort):
http://www.gis.nrw.de/osirisweb/viewer/viewer.htm

Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW

� FOK-Daten … ersetzen keine Kartierungen !
… liefern nur Hinweise, die zu überprüfen sind!



� Abgrenzungstyp: Vorkommen in Gemeindegebiet
gleichmäßig verbreitetes Vorkommen mit Aktionsradius < 100 ha
z.B. Steinkauz, Nachtigall, Feldlerche

� lokale Population = alle Brutpaare in Gemeinde/Stadt

H. Glader

Abgrenzung einer lokalen Population

H. Glader

2. Arbeitshilfen zur Artenschutzprüfung in NRW



Ernteverzicht von Getreide 
(Paket 4025)
(Zielarten: u.a. Feldlerche)
- Belassen von Getreidestreifen 
oder Getreideparzellen bis 
28. Februar

- maximal 0,5 ha
- nur Weizen, Hafer und Dinkel
- Prämie 1.469,- €/ha/Jahr

Verzicht auf Insektizide 
einschließlich Rodentizide
(Paket 4033)
- 206,- €/ha/Jahr

Beispiele für Fördermaßnahmen

3. Artenschutz und Landwirtschaft in NRW


